
 
 
 
 
 

Corona:  

Schutzkonzept «Covid-19» 
für das Bistro 96 

 
EINLEITUNG 
Dieses Schutzkonzept erläutert die Massnahmen zur Verhinderung der Ansteckungsrisiken mit 
Covid-19 in unserem Bistro. Die in diesem Schutzkonzept dargelegten Massnahmen sind für 
alle Mitarbeitenden und Gäste bis auf Widerruf verbindlich. 

 
 

GRUNDSÄTZE 
 Übergeordnetes Ziel dieses Schutzkonzepts ist es, die Gesundheit der Gäste und 

Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen. Deshalb legen wir grössten Wert darauf, die 
geltenden Empfehlungen gewissenhaft umzusetzen, um so eine mögliche Ansteckung 
oder Verbreitung durch das Coronavirus «SARS-CoV-2/Covid-19» zu verhindern. 

 
 Unser sorgfältig ausgearbeitetes Schutzkonzept soll die Gesundheit und Sicherheit 

aller Menschen in unserem Bistro gewährleisten. Dabei ist zentral, dass sich sowohl 
Mitarbeitende wie auch Gäste bewusst sind, dass sie jederzeit und überall durch die 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorgaben massgeblich dazu beitragen, die 
Verbreitung des Coronavirus zu verhindern und einzudämmen. 
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UNSER SCHUTZKONZEPT IM DETAIL 
Nachfolgend erläutern wir einerseits die allgemein gültigen Grundsätze, welche sowohl von 
Mitarbeitenden als auch von unseren Gästen zu jeder Zeit und in allen Bereichen des Bistros 
einzuhalten sind. 

 

1. Allgemeine Grundsätze 
 
Die allgemeinen Grundsätze gelten in sämtlichen Bereichen des Bistros und sind 
sowohl von Mitarbeitenden als auch von Gästen unbedingt einzuhalten. Im 
Wesentlichen decken sich diese Grundsätze mit jenen, welche bereits hinlänglich 
bekannt sind und in vielen Branchen bereits heute angewendet werden. 

 
 Beschränkter Zugang zum Bistro 
Wir halten uns an die Vorgaben für Gastrobetriebe. Die maximale Besucheranzahl im 
Bistro wird so festgelegt, dass der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern auch 
problemlos eingehalten werden kann. 

 
 Abstand halten 
In Liechtenstein gilt ein Abstandsgebot von 1,5 Metern zu Personen, welche 
nicht im selben Haushalt leben. Dieses Abstandsgebot gilt auch für alle 
Bereiche unsers Bistros. Wo die Einhaltung dieses Abstands nicht möglich ist, 
sind Schutzscheiben montiert. Unsere Mitarbeitenden benutzen zudem 
Schutzmasken. 

 
 Keine Gruppen 
In Anlehnung an das Abstandsgebot, sind alle Gäste wie auch die 
Mitarbeitenden angehalten, Gruppenbildung möglichst zu vermeiden. 

 
R egelmässige Desinfektion der Oberflächen 
Sämtliche Oberflächen werden regelmässig desinfiziert. 

 
 Handhygiene / Desinfektion 
An gut zugänglichen Orten werden Desinfektionsmittelspender für die 
Gäste zur freien Benützung zur Verfügung gestellt. Für die Mitarbeitenden 
werden ebenfalls Handdesinfektionsmittel in den entsprechenden 
Bereichen bereitgestellt. Zudem sind Mitarbeitende angehalten, jeweils vor 
Betreten des Arbeitsplatzes die Hände zu desinfizieren. Die Seife in den 
Toiletten hat desinfizierende Wirkstoffe. 
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2. Rezeption & Bistro 
 
Bevor ein Gast Zutritt zum Bistro erhält, wird eine Identitätsprüfung durch die 
Rezeptionsmitarbeitenden durchgeführt. Erscheinen Gäste mit Mundschutz, werden 
diese gebeten, diesen zum Zwecke der eindeutigen Identifikation und für die Erfassung 
durch die Surveillancekameras kurz zu entfernen. Die Sicherheit des Gastes wie auch 
der Mitarbeitenden wird durch eine Trennscheibe zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.  

 

G arderobe 
Möchte ein Gast etwas an der Garderobe abgeben, so tragen die Mitarbeitenden eine 
Schutzmaske und Handschuhe. So wird der Schutz für alle Beteiligten zu jeder Zeit 
aufrechterhalten. 

 
F iebermessung 
Bevor der Eintritt ins Bistro gewährt wird, wird bei jedem Gast die 
Körpertemperatur durch festinstallierte, kontaktlose Messinstrumente 
(Fiebermesser) festgestellt. Wird eine Temperatur von über 37.9°C 
festgestellt, so wird der Eintritt verweigert. 

 
B odenmarkierungen 
Die Einhaltung des Abstandsgebots wird durch Anbringung von entsprechenden 
Bodenmarkierungen vor der Rezeption und im Bistro umgesetzt. 
 

3. Mitarbeitende  
 
Die Mitarbeitenden sind angehalten, sich jeweils vor Betreten des Arbeitsplatzes und 
des Aufenthaltsraumes die Hände zu desinfizieren. Die Mitarbeitenden tragen 
Schutzmaske und, wo nötig, Handschuhe. 
 

F iebermessen 
Vor Arbeitsbeginn wird bei jedem Mitarbeiter die Körpertemperatur 
gemessen. Mitarbeitende, welche dabei eine Temperatur von über 
37.9°C aufweisen, werden nach Hause geschickt. Stellen Mitarbeitende 
bereits vor Arbeitsbeginn zu Hause fest, dass sie Fieber haben, sind sie 
angehalten dem Arbeitsplatz fern zu bleiben. 
 

A bstandsgebot im Aufenthaltsraum 
Im Aufenthaltsraum gilt wie überall: Abstand halten, kein Händeschütteln, in 
Taschentuch oder Armbeuge niesen, auf Sauberkeit achten und vor dem Betreten des 
Aufenthaltsraumes die Hände desinfizieren. 
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D esinfektionsmittel 
Vor dem Mitarbeiterraum befindet sich ein Desinfektionsmittelspender; in den 
Mitarbeiterräumen stehen ausreichend Desinfektionsmittel an gut zugänglichen Orten 
zur Verfügung. 

 
 

INFORMATION UND SCHULUNG 

 
Alle Mitarbeitenden erhalten betreffend der Schutzmassnahmen für Gäste und 
Personal eine obligatorische Grundschulung. Ausserdem wird die Einhaltung 
der Schutzmassnahmen an den Teamsitzungen und Schichtbriefings 
aufgefrischt, allfällige Mängel analysiert und Verbesserungsmöglichkeiten 
besprochen. 

Zudem sind alle Mitarbeiter instruiert, stets auf die Einhaltung des Corona Schutzkonzepts 
auch von Seiten der Gäste zu achten und wo nötig dies einzufordern. 

Schutz-Verantwortlicher: hauptverantwortlich und weisungsbefugt für die Umsetzung und 
Einhaltung des Schutzkonzeptes ist der Duty Manager im Dienst. Die Umsetzung aller 
Massnahmen wird fortlaufend geprüft; Abweichungen werden im Duty Report festgehalten. 

Die diensthabenden Duty Manager haben die Einhaltung der Massnahmen zu überwachen 
und bei allfälligen Verstössen sofort einzuschreiten. 

Die Mitarbeitenden der Surveillance sind angehalten, ein besonderes Augenmerk auf die 
Einhaltung der Schutzmassnahmen zu legen und Verstösse unverzüglich den Duty Managern 
mitzuteilen, damit diese sofort korrigierend eingreifen können. 
Die Mitarbeitenden haben die Distanz- und Hygieneregeln auch in den Personal- 
Räumlichkeiten einzuhalten. 

Die auch in Liechtenstein geltenden Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit 
werden gut sichtbar am Eingang platziert. 

 

CORONA-TRACKING 
Zur Nachverfolgung allfälliger Infektionsketten werden den Gesundheitsbehörden 
entsprechende Daten zur Verfügung gestellt, die aus den Eingangskontrollen sowie dem 
Videosicherheitssystem ermittelt werden. 
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SCHUTZ BESONDERS GEFÄHRDETER PERSONEN 
Besonders gefährdete Personen halten sich weiterhin an die behördlichen 
Schutzmassnahmen und bleiben − wenn immer möglich − zu Hause. Der Betrieb 
berücksichtigt, dass Risikogruppen einen besonderen Schutz bedürfen. 

 

COVID-19-ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ 
Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt und angewiesen, die 
behördlichen Vorgaben der Selbstisolation zu befolgen. 

 
 

BISTRO 96 
 

 
Ihr Gastgeber Christian Aumüller  

Balzers, 11. September 2020 
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